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Bekanntmachung der Stadt Dinslaken 
 
 
 

Teileinziehung des Martin-Luther-Platzes nach dem Straßen- und Wegegesetz NRW 
 
 
 

Der Rat der Stadt Dinslaken hat in seiner Sitzung am 25.03.2025 gemäß § 7 Straßen- und 
Wegegesetz NRW (StrWG NRW) eine  
 
Teileinziehung des Martin-Luther-Platzes,  
Gemarkung Dinslaken, Flur 10, Flurstück 205, 767 qm,  
 
beschlossen, da das Flurstück als privater Parkplatz genutzt wird und somit der Öffentlichkeit nicht 
mehr zur Verfügung steht. 
 
 
 
Der betroffene Bereich ist aus dem anliegenden Plan ersichtlich. 
 
 
 

Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diese Widmungsänderung kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Klage beim 
Verwaltungsgericht Düsseldorf, Bastionstr. 39, 40213 Düsseldorf, schriftlich oder zur Niederschrift 
der Urkundsbeamtin oder des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle erhoben werden. 
 
Die Klage kann auch durch Übermittlung eines elektronischen Dokuments an die elektronische 
Poststelle des Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument muss mit einer qualifizierten 
elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder von der verantwortenden 
Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a Absatz 4 VwGO eingereicht 
werden. Es muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. Die technischen 
Rahmenbedingungen für die Übermittlung und die Eignung zur Bearbeitung durch das Gericht 
bestimmen sich nach näherer Maßgabe der Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung vom 24. 
November 2017 (BGBl. I S. 3803) in der jeweils geltenden Fassung. Wird die Klage durch eine 
Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt, eine Behörde oder eine juristische Person des 
öffentlichen Rechts einschließlich der von ihr zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten 
Zusammenschlüsse erhoben, muss sie nach § 55d Satz 1 VwGO als elektronisches Dokument 
übermittelt werden. Dies gilt nach § 55d Satz 2 VwGO auch für andere nach der VwGO 
vertretungsberechtigte Personen, denen ein sicherer Übermittlungsweg nach § 55a Absatz 4 Satz 
1 Nummer 2 VwGO zur Verfügung steht. Ist eine Übermittlung als elektronisches Dokument aus 
technischen Gründen vorübergehend nicht möglich, bleibt auch bei diesem Personenkreis nach § 
55d Satz 1 und 2 VwGO die Klageerhebung mittels Schriftform oder zu Protokoll des 
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zulässig. Die vorübergehende Unmöglichkeit ist bei der 
Ersatzeinreichung oder unverzüglich danach glaubhaft zu machen; auf Anforderung ist ein 
elektronisches Dokument nachzureichen.  
 
Hinweis: 
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.justiz.de. 
 
Hinweis: 
 
1.  Die Teileinziehung tritt am Tage ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 

http://www.justiz.de/
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2. Die einzuziehende Fläche ist aus einem Plan ersichtlich, der während der Öffnungszeiten der 
Stadtverwaltung beim Fachdienst 4.4 – Anliegerbeiträge und Vergabestelle -, Hünxer Straße 81, 
46537 Dinslaken, Erdgeschoss, Zimmer 010, zur Einsicht offenliegt. 
 
 

 
 
Dinslaken, 20.05.2025 
 
Die Bürgermeisterin 
 
 
 
 
 
gez. Michaela Eislöffel 
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Die folgende Anlage kann nicht barrierefrei dargestellt werden: 
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Bekanntmachung der Stadt Dinslaken 
 
 
 

Widmung von Straßen für den öffentlichen Verkehr 
 
 
 
Der Rat der Stadt Dinslaken hat in seiner Sitzung am 25.03.2025 beschlossen, die nachstehend 
aufgeführten Straßenflächen gemäß § 6 Abs. 1 Satz 1 Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG 
NRW) als Gemeindestraßen im Sinne des § 3 Abs. 1 Nr. 3 StrWG NRW dem öffentlichen Verkehr 
zu widmen: 
 
 
 
Augustaplatz 
Gemarkung Dinslaken, Flur 15, Flurstücke 145 und 298 (1.026 bzw. 1.602 qm) 
 
Baßfeldshof (Parkplatz) 
Gemarkung Dinslaken, Flur 14, Flurstücke 272 (3.814 qm) 
 
Nibelungenstraße (Garagenhöfe) 
Gemarkung Dinslaken, Flur 2, Flurstücke 267 und 306 (299 bzw. 445 qm) 
 
 
 
Die betroffenen Bereiche sind aus den anliegenden Plänen ersichtlich. 
 

 
 

Rechtsbehelfsbelehrung:  

Gegen diese Widmungen kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim 
Verwaltungsgericht Düsseldorf, Bastionstr. 39, 40213 Düsseldorf, schriftlich oder zur Niederschrift 
des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle erhoben werden. 
 
Die Klage kann auch durch Übermittlung eines elektronischen Dokuments an die elektronische 
Poststelle des Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument muss mit einer qualifizierten 
elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder von der verantwortenden 
Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a Absatz 4 VwGO eingereicht 
werden. Es muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. Die technischen 
Rahmenbedingungen für die Übermittlung und die Eignung zur Bearbeitung durch das Gericht 
bestimmen sich nach näherer Maßgabe der Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung vom 24. 
November 2017 (BGBl. I S. 3803) in der jeweils geltenden Fassung. 
 
Wird die Klage durch eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt, eine Behörde oder eine 
juristische Person des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihr zur Erfüllung ihrer öffentlichen 
Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse erhoben, muss sie nach § 55d Satz 1 VwGO als 
elektronisches Dokument übermittelt werden. Dies gilt nach § 55d Satz 2 VwGO auch für andere 
nach der VwGO vertretungsberechtigte Personen, denen ein sicherer Übermittlungsweg nach § 55a 
Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 VwGO zur Verfügung steht. Ist eine Übermittlung als elektronisches 
Dokument aus technischen Gründen vorübergehend nicht möglich, bleibt auch bei diesem 
Personenkreis nach § 55d Satz 1 und 2 VwGO die Klageerhebung mittels Schriftform oder zu 
Protokoll des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zulässig. Die vorübergehende Unmöglichkeit ist 
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bei der Ersatzeinreichung oder unverzüglich danach glaubhaft zu machen; auf Anforderung ist ein 
elektronisches Dokument nachzureichen.  
 
Hinweis: 
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.justiz.de. 
 
 
 
Hinweis: 
 
1. Die Widmungen treten am Tage ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
2. Die gewidmeten Flächen sind aus Plänen ersichtlich, die während der Öffnungszeiten der 
Stadtverwaltung beim Fachdienst 4.4 – Anliegerbeiträge und Vergabestelle -, Hünxer Straße 81, 
46537 Dinslaken, zur Einsicht offenliegen. 
 
 
 
 
Dinslaken, 20.05.2025 
 
Die Bürgermeisterin 
 
 
 
 
 
gez. Michaela Eislöffel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.justiz.de/


  Seite 7 

Die folgende Anlage kann nicht barrierefrei dargestellt werden: 
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Die folgende Anlage kann nicht barrierefrei dargestellt werden: 
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Die folgende Anlage kann nicht barrierefrei dargestellt werden: 
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Öffentliche Zustellung 

 

Gemäß § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 

(Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV NW S. 94) in der zurzeit gültigen Fassung, 

wird das  

 

 Schreiben der Stadt Dinslaken vom 02.01.2025  

 für die Firma Perkovic Knock-Out Marketing Agentur 

     (KZ: 01201896.7/0200) 

 

zurzeit unbekannten Aufenthaltes öffentlich zugestellt. 

 

Das Dokument kann beim Geschäftsbereich 2 – Fachdienst 2.1 Haushalt, Steuern, Platz d’Agen 1, Zimmer 

230, 46535 Dinslaken, von dem Empfänger eingesehen und in Empfang genommen werden. 

 

 

Dinslaken, den 20.05.2025 

Die Bürgermeisterin 

Im Auftrag 

 

 

Hinnemann 
 


